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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 11. Dezember 2009
übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.

Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Jan Korte, Jan van Aken,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 17/72 –

Fortsetzung der Asyl-Rücküberstellungen nach Griechenland trotz
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Am 5. November 2009 entschied das Bundesverfassungsgericht bereits zum
vierten Mal, dass die Rücküberstellung eines Asylsuchenden nach Griechen-
land im Rahmen der EU-Verteilungsregelungen (Dublin-II-Verordnung) vor-
läufig auszusetzen ist. „Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich gerichts-
bekannten, umfangreichen Stellungnahmen verschiedener Organisationen zur
Situation von Asylantragstellern in Griechenland“ müsse in einem Hauptsa-
cheverfahren untersucht werden, welche grundrechtlichen Vorgaben für den
Rechtsschutz bei Zurückschiebungen in einen anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union gelten („Grenzen des Konzepts der normativen Vergewisse-
rung“, 2 BvQ 77/09, S. 3). Die drohenden Nachteile für Asylsuchende in Grie-
chenland wögen schwerer als das Interesse der Bundesrepublik Deutschland
an einem sofortigen Vollzug der Rücküberstellung, so das Gericht.

Während das Bayerische Innenministerium angesichts der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts „weitere Rücküberstellungen nach Griechen-
land auf der Grundlage der Dublin-Verordnung nicht für vertretbar“ hält (vgl.
Bundestagsdrucksache 16/14149, Antwort zu Frage 4), ergaben sich nach An-
sicht der vormaligen Bundesregierung aus den Beschlüssen des Bundesverfas-
sungsgerichts „keine über den betreffenden Einzelfall hinausgehenden Konse-
quenzen“. Die „zuständigen Behörden“ würden „bis zur Entscheidung in der
Hauptsache weiter Dublin-Verfahren bzgl. Griechenland betreiben, es sei
denn, es handelt sich um besonders schutzbedürftige Personen“ (vgl. ebd.,
Antwort zu Frage 1 und Vorbemerkung): „Von Asylbewerbern, die nicht be-
sonders schutzbedürftig sind, kann erwartet werden, dass sie auch unter ggf.
erschwerten Bedingungen das Asylverfahren in Griechenland durchführen“,
antwortete die Bundesregierung, obwohl das Bundesverfassungsgericht genau
gegenteilig entschieden hatte, denn der erfolgreiche Kläger in dem Verfahren
2 BvQ 56/09 gehörte ausdrücklich nicht zum Kreis der besonders schutzbe-
dürftigen Personen (vgl. ebd., Frage 2), und dennoch hielt das Bundesverfas-
sungsgericht dessen Abschiebung nach Griechenland bis zur Entscheidung in
der Hauptsache für unzumutbar.

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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Mit ihrem Festhalten an der bisherigen Praxis versucht die Bundesregierung,
Rücküberstellungen zu vollziehen, obwohl sie angesichts der vier gleichlau-
tenden Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts weiß oder wissen müsste,
dass (spätestens) das Bundesverfassungsgericht solche Abschiebungen nach
Griechenland verhindern würde – wenn es denn die Gelegenheit zur Entschei-
dung erhält. Die Bundesregierung macht sich jedoch den Umstand zu Nutze,
dass nach geltendem Recht – dessen Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz nach
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts aber gerade in Frage steht –
Rechtsbehelfe im Dublin-Verfahren grundsätzlich keine aufschiebende Wir-
kung haben. Die Betroffenen sollen also durch überrumpelnde Festnahmen
und Abschiebungen um ein faires Verfahren gebracht werden, indem ihnen
z. B. erst im Zuge der Rücküberstellung ein entsprechender Überstellungsbe-
scheid ausgehändigt wird, gegen den dann ein vorläufiger Rechtsschutz fak-
tisch nicht mehr möglich ist – trotz der hohen Aussichten auf Erfolg. Mehrere
Verwaltungsgerichte gewähren in Kenntnis dieser Praxis deshalb sogar bereits
vor Erlass oder Zustellung eines Überstellungsbescheides einstweiligen
Rechtsschutz (vgl. z. B. VG Düsseldorf – 18 L 1542/09.A –, Beschluss
vom 14.Oktober 2009, VG Oldenburg – 3 B 2837/09 –, Beschluss vom
9. November 2009).

Nach Ansicht der Fragestellerinnen und Fragesteller stellt eine solche Vorge-
hensweise eine Brüskierung des Bundesverfassungsgerichts und eine ekla-
tante Missachtung der Grundrechte der betroffenen Asylsuchenden sowie
grundlegender Prinzipien des Rechtsstaates dar. Die Fraktion der FDP hat im
Rahmen der Koalitionsverhandlungen zwar die Forderung nach einer Beendi-
gung der Rücküberstellungen nach Griechenland erhoben (vgl. die Äußerun-
gen des damaligen Abgeordneten und jetzigen Parlamentarischen Staatssekre-
tärs bei der Bundesministerin der Justiz, Dr. Max Stadler, in der „tageszei-
tung“ vom 2. Oktober 2009) – im Koalitionsvertrag findet sich hierzu jedoch
keine Vereinbarung.

Am 10. November 2009 haben über 20 europäische Flüchtlingsorganisatio-
nen, darunter PRO ASYL, die Europäische Kommission dazu aufgefordert,
endlich ein „Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechenland wegen der
Missachtung aller zentralen europäischen Asylrichtlinien einzuleiten“ (Presse-
mitteilung vom 10. November 2009).

1. Wie begründet die Bundesregierung ihre Auffassung, aus den bisherigen
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts würden sich keine über
die betreffenden Einzelfälle hinausgehenden Konsequenzen ergeben (vgl.
Bundestagsdrucksache 16/14149), obwohl das Bundesverfassungsgericht
bislang in allen vier Fällen einheitlich und mit nahezu gleichem Wortlaut
entschieden hat, dass angesichts der bekannten Mängel des griechischen
Asylsystems Rücküberstellungen dorthin derzeit nicht vollzogen werden
dürfen, bis eine Entscheidung in der Hauptsache vorliegt – und zwar aus-
drücklich unabhängig von den personenbezogenen Besonderheiten im Ein-
zelfall?

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die Erfolgsaussicht der Verfas-
sungsbeschwerden offengelassen und sich auf eine Abwägung zwischen den
Folgen gestützt, die ohne Erlass der einstweiligen Anordnung entstünden, wenn
die Hauptsache für den Antragsteller erfolgreich wäre, und den Folgen für den
umgekehrten Fall. Die Beschlüsse enthalten keine Aussagen zur Verfassungs-
mäßigkeit der die Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland bestätigen-
den Entscheidungen der Vorinstanzen oder zur geplanten Abschiebung. Inso-
weit haben die bisherigen Beschlüsse des BVerfG über den Erlass einstweiliger
Anordnungen hinaus daher keine rechtlichen Konsequenzen.

Gleichwohl wird die neue Bundesregierung bzw. die zuständigen Behörden die
Ausübung des in der Dublin-II-Verordnung vorgesehenen Selbsteintrittsrechts
gegenüber Griechenland im Lichte der Beschlüsse des BVerfG in jedem Einzel-
fall sorgfältig prüfen.
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2. Wie kann die Bundesregierung behaupten, „von Asylbewerbern, die nicht
besonders schutzbedürftig sind, kann erwartet werden, dass sie auch unter
ggf. erschwerten Bedingungen das Asylverfahren in Griechenland durch-
führen“ (vgl. ebd., Antwort zu Frage 2), wenn nach ihrer eigenen Auskunft
(ebd.) der Kläger, dessen Abschiebung durch das Bundesverfassungs-
gericht wegen der ihm drohenden Nachteile in Griechenland durch einst-
weilige Anordnung verhindert wurde, dem Kreis der besonders Schutz-
bedürftigen gerade nicht angehörte?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

3. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung dazu, ob auch die in den ande-
ren bisherigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu Rück-
überstellungen nach Griechenland betroffenen Beschwerdeführer (2 BvQ
68/09, 2 BvQ 72/09 und 2 BvQ 77/09) nicht als „besonders schutzbedürf-
tige Person“ anzusehen sind, und mit welcher Begründung hält die Bun-
desregierung an ihrer Praxis fest, nur bei besonders schutzbedürftigen Per-
sonen von Überstellungen nach Griechenland abzusehen, obwohl das Bun-
desverfassungsgericht offenkundig der Auffassung ist, dass die Bedingun-
gen des Asylsystems in Griechenland derzeit generell (und nicht nur in
besonderen Fällen) unzumutbar sind?

In den in der Frage angeführten Verfahren vor dem BVerfG (2 BvQ 68/09;
2 BvQ 72/09; 2 BvQ 77/09) gehören die Beschwerdeführer nicht zum Kreis der
besonders schutzbedürftigen Personen. Im Übrigen wird auf die Antwort auf
Frage 1 verwiesen.

4. Inwieweit entspricht es dem „Gebot effektiven Rechtsschutzes, dass
Rechtsbehelfe gegen Dublin-Überstellungen grundsätzlich keine aufschie-
bende Wirkung haben“ (so die Bundesregierung auf Bundestagsdruck-
sache 16/14149, Antwort zu Frage 18), und inwieweit ist diese Auffassung
mit den benannten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts verein-
bar, wonach die Nachteile, die den erfolgreichen Beschwerdeführern im
Falle ihrer Rücküberstellung nach Griechenland drohten, schwerer wogen
als das staatliche Interesse am Vollzug der Überstellung (bitte ausführlich
begründen)?

Gemäß Artikel 16a Absatz 2 Satz 3 GG können im Falle der Einreise aus einem
sicheren Drittstaat aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem
hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. Gemäß Artikel 16a Ab-
satz 2 Satz 1 GG sind Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft sichere
Drittstaaten. Diese Vorschriften sind vom BVerfG in seiner Entscheidung vom
14. Mai 1996 (2 BvR 1938/93; 2 BvR 2315/93) grundsätzlich gebilligt worden.
Die Regelung des § 34a Absatz 2 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG)
nimmt den Rechtsgedanken des Artikel 16a Absatz 2 Satz 3 GG auf und wider-
spricht daher nach Auffassung der Bundesregierung nicht dem Gebot effekti-
ven Rechtsschutzes. Im Übrigen wird auf die Antworten zu Fragen 1 und 16
verwiesen.
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5. Wie bewertet es die Bundesregierung, dass angesichts der unveränderten
Überstellungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge be-
reits mehrere Verwaltungsgerichte vorläufigen Rechtsschutz vor Erlass
oder Zustellung eines Überstellungsbescheides gewährt haben, um „über-
rumpelnde“ Abschiebungen zu verhindern (siehe Vorbemerkung), welche
Konsequenzen zieht sie hieraus, und falls sie keine Konsequenzen zieht,
hat dies nicht zwangsläufig zur Folge, dass sich alle über Griechenland
einreisende Asylsuchende praktisch mit ihrer Einreise vorsorglich Rechts-
schutz suchend an die Verwaltungsgerichte wenden müssen, um (mögli-
cherweise) verfassungswidrige Überstellungen nach Griechenland recht-
lich überprüfen lassen und verhindern zu können (bitte begründen)?

Die Bundesregierung hat die in der Fragestellung aufgeführten Entscheidungen
der Verwaltungsgerichte zur Kenntnis genommen. Die Frage, ob und in wel-
cher Form Asylbewerber, die eine Überstellung nach Griechenland verhindern
wollen, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen sollen oder müssen,
muss von jedem Betroffenen für sich beantwortet werden. Im Übrigen wird auf
die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

6. Was konkret ist die rechtliche und politische Auffassung des Bundesminis-
teriums der Justiz zu den oben genannten Fragen, insbesondere zu der
Frage, inwieweit die bisherigen Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts über die entschiedenen Einzelfälle hinaus zu einer Änderung der
Überstellungspraxis in Bezug auf Griechenland führen müssten?

Die zwischen den beteiligten Ressorts abgestimmte Auffassung der Bundes-
regierung ergibt sich aus den Antworten zu den Fragen 1 bis 5.

7. Welche weiteren Besprechungen zwischen Bund und Ländern zum Thema
hat es mittlerweile mit welchen konkreten Ergebnissen (oder Dissenspunk-
ten) gegeben, und wie ist die Abschiebungs- und Inhaftierungspraxis im
Dublin-Verfahren in den einzelnen Bundesländern (bitte nach Bundeslän-
dern differenziert antworten)?

Weitere Besprechungen zum Thema Dublin-Überstellungen zwischen Bund
und Ländern haben nicht stattgefunden. Belastbare und detaillierte Erkennt-
nisse zum aktuellen Umgang zur Praxis der Abschiebungshaft in den Bundes-
ländern in Dublin-Verfahren mit Griechenland und zur Überstellungspraxis der
Bundesländer liegen derzeit nicht vor und sind in der Kürze der Zeit nicht zu
erhalten.

8. Gibt es neue Kenntnisse über die Praxis anderer europäischer Staaten
bei Rücküberstellungen nach Griechenland (vgl. Bundestagsdrucksache
16/14149, Frage 6)?

Nein

9. Wurde in den beiden von der Bundesregierung genannten Entscheidungen
des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs (vgl. Bundestagsdruck-
sache 16/14149, Frage 7) „nur“ die Frage eines drohenden Refoulement-
Verstoßes durch die Gefahr einer „Kettenabschiebung“ geprüft, oder auch
die Frage der Aufnahmebedingungen und der Qualität des Asylverfahren
in Griechenland und deren Übereinstimmung mit EU-Recht (bitte darle-
gen)?
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Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EMRG)
in der Sache „K.R.S. against United Kingdom“ vom 2. Dezember 2008 –
32733/08 ist in deutscher Übersetzung in der Neuen Zeitschrift für Verwal-
tungsrecht (NVwZ 2009, Heft 15, Seite 965 ff.) veröffentlicht.

10. In wie vielen Fällen hat der Europäische Gerichtshofs für Menschen-
rechte inzwischen nach Artikel 39 seiner Verfahrensordnung entschieden,
Abschiebungen nach Griechenland vorläufig auszusetzen, und was ist der
Bundesregierung zu den Entscheidungsgründen näher bekannt (Wieder-
holung der Frage 8 auf Bundestagsdrucksache 16/14149, weil die vorma-
lige Bundesregierung diese Frage nur mit Blick auf Verfahren „mit Bezug
auf Abschiebungen aus Deutschland“ – und damit unvollständig – beant-
wortet hat; auf Bundestagsdrucksache 16/11543, Frage 19, hingegen
wusste die Bundesregierung bereits von „ca. 80 Fällen“ zu berichten, in
denen der Gerichtshof Abschiebungen nach Griechenland nach Artikel 39
ausgesetzt hatte)?

Über die Zahl der einstweiligen Anordnungen nach Artikel 39 der Verfahrens-
ordnung des EGMR hinsichtlich von Abschiebungen in einen bestimmten Staat
wird keine Statistik geführt. Die Bundesregierung erhält nur dann von Anord-
nungen gegen andere Staaten Kenntnis, wenn diese im Rahmen der allgemei-
nen Informationsarbeit des Gerichtshofs bekannt gemacht werden. Die in der
Antwort auf Frage 19 in der Bundestagsdrucksache 16/11543 vom 5. Januar
2009 enthaltene Angabe beruhte auf den auf diese Weise erhaltenen Informatio-
nen. Hinsichtlich der Entscheidungsgründe wird auf die Antwort zu Frage 19 in
der zitierten Bundestagsdrucksache verwiesen.

11. Welche offizielle Begründung gab es dafür, dass der griechische Innenmi-
nister trotz starker thematischer Betroffenheit seines Landes nicht zum
Rat der Justiz- und Innenminister vom 21. September 2009 erschienen ist
(Wiederholung der insoweit unbeantwortet gebliebenen Teilfrage 11 auf
Bundestagsdrucksache 16/14149)?

Der Bundesregierung ist keine Begründung für die Vertretung Griechenlands
an der Sitzung des Rats der Justiz- und Innenminister am 21. September 2009
bekannt.

12. Wie viele Zustimmungen zur Übernahme im Rahmen des Dublin-Sys-
tems gegenüber anderen Mitgliedstaaten der EU hat Griechenland in den
Jahren 2005 bis 2008 und im ersten Halbjahr 2009 erteilt, und wie viele
Zustimmungen zur Übernahme wurden umgekehrt von anderen Mitglied-
staaten gegenüber Griechenland erklärt (bitte nach Jahren und einzelnen
Ländern aufgliedern und Gesamtsummen nennen)?

Es liegen keine Daten aus anderen Mitgliedstaaten vor hinsichtlich Zustimmun-
gen Griechenlands gegenüber anderen Mitgliedstaaten bzw. von Überstellun-
gen/Zustimmungen anderer Mitgliedstaaten an Griechenland. Diese Daten wur-
den von EUROSTAT bislang nicht veröffentlicht.
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13. Wie viele nach der Dublin-II-Verordnung rechtlich mögliche Überstellun-
gen nach Griechenland wurden im Jahr 2008 und 2009 (bitte monatlich
aufschlüsseln) nicht vollzogen, weil

a) vom Selbsteintrittsrecht Gebrauch gemacht wurde,

b) eine Überstellung durch Gerichtsbeschluss untersagt wurde?

(Wiederholung der Frage 13 auf Bundestagsdrucksache 16/14149, weil
die Zahlen nicht, wie ausdrücklich erbeten, nach Monaten aufgeschlüsselt
wurden.)

Eine monatliche Aufschlüsselung findet lediglich in der nachfolgend aufge-
führten Form statt. Die aktualisierten Zahlen sind im Anschluss aufgeführt.

Zustimmungen Griechenlands an Deutschland

Zu dem jeweiligen Monat ergeben sich folgende Sachverhalte

Überstellung erfolgt

Sachverhalt für nicht vollzogene Überstellungen nach Griechenland

Gescheitert

Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung

Sonstige Gründe

Untergetaucht

Ohne Angaben

14. Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Reaktion der Europäi-
schen Kommission auf die Beschwerde von über 20 europäischen Flücht-
lingsorganisationen dazu, dass noch kein Vertragsverletzungsverfahren
gegen Griechenland eingeleitet wurde, und wie ist nach ihrer Kenntnis
die aktuelle Position der Kommission bezüglich eines möglichen Ver-

Jan
08

Feb
08

Mrz
08

Apr
08

Mai
08

Jun
08

Jul
08

Aug
08

Sep
08

Okt
08

Nov
08

Dez
08

Jan
09

Feb
09

Mrz
09

Apr
09

Mai
09

Jun
09

Jul
09

Aug
09

Sep
09

Okt
09

Gesamt

54 65 43 53 52 52 45 15 39 46 32 36 67 72 76 95 83 94 95 151 90 110 1 465

34 46 26 16 15 17 8 7 9 14 10 7 15 23 21 26 12 11 15 17 5 10  364

– 2 2 7 3 4 6 1 2 3 1 4 8 2 7 3 7 11 6 5 – – 84

– – 1 3 7 2 2 2 1 2 1 1 3 - 8 9 6 6 12 4 7 77

1 1 1 1 2 - - – – – – – 2 4 1 4 3 12 4 2 38

9 9 7 5 7 9 13 – 8 5 2 4 7 6 10 8 8 8 4 3 2  134

10 7 7 21 19 18 16 7 18 23 19 22 39 37 40 44 46 54 57 101 74 89  768

Jahr Dt. Übernahme-
Ersuchen an GR

Überstellungen an GR Ausübung Selbsteintritts-
rechts gegenüber GR

2008  800 222 130

2009
(Stand: 31.10.2009)

1 855 181 560
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tragsverletzungsverfahrens und wovon hängt die entsprechende Einlei-
tung einer solchen Klage noch ab?

Es liegen keine Erkenntnisse vor, wie die Europäische Kommission auf die Be-
schwerde reagiert und ob sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechen-
land einleiten wird. Maßgebliche Verfahrensvorschrift für die Einleitung eines
Vertragsverletzungs-verfahrens ist seit 1. Dezember 2009 Artikel 258 der Ver-
trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV [zuvor Artikel 226
EG-Vertrag]).

15. Wie viele Entscheidungen wie vieler (Ober-)Verwaltungsgerichte im Jahr
2009 sind der Bundesregierung inzwischen bekannt, mit denen eine
Überstellung nach Griechenland (vorläufig) untersagt bzw. gestattet
wurde (bitte Urteile/Beschlüsse mit Datum und Tenor konkret benennen
und die jeweiligen Entscheidungen aufsummieren; bitte auch Aufhebun-
gen durch das Bundesverfassungsgericht und öffentlich verfügbare Auf-
listungen berücksichtigen, etwa des Nordrhein-Westfälischen Flücht-
lingsrats: http://www.fluechtlingsrat-nrw.de/2891/index.html)?

Zur Anzahl der Entscheidungen wird auf Anlage 1 verwiesen.

a) Nach welchen Auswahlkriterien erfolgte die Auflistung von Gerichts-
entscheidungen zu Frage 19 auf Bundestagsdrucksache 16/14149 (die
Fragesteller fanden dort mehrere Entscheidungen gegen Rücküber-
stellungen nach Griechenland nicht, darunter das ausführlich begrün-
dete Urteil des VG Frankfurt vom 8. Juli 2009 – 7 K 4376/07.F.A.
(3))?

Es gab keine Auswahlkriterien. Es erfolgte, wie in Frage 19 in Bundestags-
drucksache 16/14149 vom 22. Oktober 2009 nachgefragt, eine Auflistung der
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dienstlich bekannt gewordenen
Entscheidungen. Auswertungen Dritter wurden nicht herangezogen

b) Wie ist die entsprechende Bilanz von Entscheidungen der (Ober-)Ver-
waltungsgerichte seit der ersten Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 9. September 2009, welche (Ober-)Verwaltungs-
gerichte haben ihre Rechtsprechung infolge der Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts korrigiert und mit welcher Begründung
haben sich Verwaltungsgerichte, die auch nach diesem Datum Über-
stellungen nach Griechenland noch für zulässig hielten, über die Ein-
schätzung und Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hinweg-
gesetzt – oder war ihnen dessen Rechtsprechung (noch) unbekannt?

Es erfolgt keine statistische Erfassung der Rechtsprechung von (Ober-) Verwal-
tungsgerichten nach der jeweiligen Entscheidungspraxis. Eine entsprechende
Bilanz kann deshalb nicht aufgestellt werden. Der Bundesregierung ist nicht
bekannt, ab wann (Ober-) Verwaltungsgerichte in der Bundesrepublik Deutsch-
land vom angesprochenen Beschluss des BVerfG Kenntnis genommen haben.
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16. Warum hat sich die Bundesregierung – bis heute – nicht „normativ verge-
wissert“, ob die Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK)
und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) in Griechen-
land sichergestellt ist (Nachfrage zu Frage 20 auf Bundestagsdrucksache
16/14149)?

Die Bundesregierung hält an ihrer Auffassung fest, dass Griechenland ein si-
cherer Drittstaat im Sinne von Artikel 16a Absatz 2 GG ist (vgl. Antwort zu
Frage 5 in Bundestagsdrucksache 16/14149).

17. Warum hält die Bundesregierung den generellen Ausschluss der aufschie-
benden Wirkung bei Rechtsbehelfen gegen Dublin-Entscheidungen für
gerechtfertigt, obwohl sie nach ihrer eigenen Antwort zu Frage 21 auf
Bundestagsdrucksache 16/14149 nicht ausschließen kann, dass es in Mit-
gliedstaaten der EU zu „Defiziten“ in Bezug auf die Verpflichtungen der
GFK und EMRK kommt?

Es wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

18. Mit welcher Begründung sieht die Dienstanweisung des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge zum Dublin-Verfahren vom 4. September
2009 vor, dass auch Einstellungsbescheide infolge einer Rücknahme
eines (europaweit) ersten Asylantrags vor der Bescheidzustellung im
Dublin-Verfahren nach § 31 Absatz 1 Satz 4 des Asylverfahrensgesetzes
(AsylVfG) den Betroffenen persönlich zugestellt und Dublin-Überstel-
lungen in diesen Fällen möglich sein sollen, obwohl sich die dortige Re-
gelung nach § 31 Absatz 1 Satz 4 AsylVfG ausdrücklich nur auf Ableh-
nungen nach § 26a oder § 27a AsylVfG bezieht, und welche konkrete
Rechtsgrundlage für diese Anweisung sieht die Bundesregierung über-
dies in der Dublin-II-Verordnung?

Die Zuständigkeit zur Behandlung eines Asylantrages durch einen Mitglied-
staat entsteht im Zeitpunkt der Asylantragstellung gem.äß Artikel 5 Absatz 2
der Dublin-Verordnung (EG 343/2003 vom 18. Februar 2003). Dieser Absatz
lautet:

„Bei der Bestimmung des nach diesen Kriterien zuständigen Mitgliedstaats
wird von der Situation ausgegangen, die zu dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem
der Asylbewerber seinen Antrag zum ersten Mal im Mitgliedstaat stellt.“

Die Rücknahme des Asylantrages beseitigt dessen konstitutive Wirkung für die
Zuständigkeitsbestimmung nach der Dublin-Verordnung nicht. Damit sind eine
Fortsetzung des Dublinverfahrens sowie eine Überstellung in den zuständigen
Mitgliedstaat möglich.

19. Wie bewertet die Bundesregierung die Studie „Der Asylkompromiss
1993 auf dem Prüfstand“ vom Juli 2009 des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte, und welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung hier-
aus, insbesondere in Bezug auf die Feststellung, dass

In der Studie „Der Asylkompromiss 1993 auf dem Prüfstand“ wird im Wesent-
lichen gefordert, die Drittstaatenregelung in Artikel 16a GG sowie die Vor-
schriften des AsylVfG zur Überstellung in andere Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union zu ändern. Die hierfür vorgebrachten Argumente vermögen
jedoch nicht zu überzeugen, daher sind insoweit auch keine weiteren Schritte
angezeigt. Im Einzelnen:
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a) angesichts der Weiterentwicklung der Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte in Hinblick auf Anforderun-
gen an effektiven Rechtschutz in Fällen der Abschiebung und Einrei-
severweigerung und angesichts der menschen- und flüchtlingsrecht-
lich unzureichenden Zustände insbesondere des griechischen Asylsys-
tems die geltende bundesdeutsche Drittstaatenregelung (Ausschluss
des vorläufigen Rechtsschutzes) gegen Europarecht und gegen die
EMRK verstößt (S. 11 ff. und 31 f.),

Die deutsche Drittstaatenregelung verstößt weder gegen Europarecht noch ge-
gen die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). Der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat das Dublin-Verfahren nicht bean-
standet. Er hat mit Entscheidung vom 2. Dezember 2008 (32733/08, vgl. Ant-
wort zu Frage 9) die Überstellung eines iranischen Asylbewerbers nach Grie-
chenland im Rahmen des Dublin-Verfahrens für zulässig erklärt. Er hat dabei
zunächst seine Rechtsprechung bestätigt, dass sich aus Artikel 3 EMRK ein
Abschiebungsverbot ergeben könne, das auch im Verhältnis der Vertragsstaaten
untereinander zu beachten sei. Dazu sei es erforderlich, dass es stichhaltige
Gründe (substantial grounds) für die Annahme gebe, dass der Betroffene im
Falle seiner Abschiebung tatsächlich Gefahr (real risk) laufe, einer Artikel 3
EMRK widersprechenden Behandlung unterworfen zu werden. Das Gericht hat
ferner betont, dass bei einer drohenden Verletzung von Artikel 3 EMRK aus
Artikel 13 EMRK das Gebot effektiven Rechtsschutzes abzuleiten sei und dazu
auch ein automatischer Suspensiveffekt (automatic suspensive effect) gehöre.

Im konkreten Fall sah das Gericht das Vereinigte Königreich nicht daran gehin-
dert, den Betroffenen nach Griechenland abzuschieben. Dass die Behandlung in
Griechenland selbst gegen Artikel 3 EMRK verstoßen könnte, hat das Gericht
nicht näher in Betracht gezogen. Auch die Gefahr einer Kettenabschiebung von
Griechenland in den Iran hat das Gericht verneint. Maßgeblich hierfür sei, dass
Griechenland keine Abschiebungen in den Iran vornehme, dass bei einer Ände-
rung dieser Praxis effektiver gerichtlicher Rechtsschutz in Griechenland zur
Verfügung stehe und dass gegen Entscheidungen der griechischen Behörden
und Gerichten der EGMR angerufen werden könne. Ferner hat das Gericht dar-
auf hingewiesen, dass die Dublin-Verordnung als weitere Sicherung ein Selbst-
eintrittsrecht des danach nicht zuständigen Mitgliedstaats vorsieht.

b) der Ausschluss des Rechtsschutzes im Rahmen der Anwendung der
Dublin-II-Verordnung in Deutschland mit Europarecht nicht vereinbar
ist (S. 19 ff. und 32),

Der Rechtsschutz ist bei der Anwendung der Dublin-Verordnung nicht ausge-
schlossen, sondern lediglich die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs.
Der Ausschluss der aufschiebenden Wirkung gegen Überstellungsentscheidun-
gen entspricht den europarechtlichen Vorgaben, denn nach Artikel 19 Absatz 2
Satz 4 der Dublin-Verordnung hat ein Rechtsbehelf gegen Überstellungsent-
scheidungen grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Zwar kann das inner-
staatliche Recht etwas anders vorsehen, von dieser Möglichkeit hat die Bundes-
republik Deutschland jedoch keinen Gebrauch gemacht.

c) die bei der bundesdeutschen Drittstaatenregelung seit 2007 geltenden
dynamischen Verweisungen auf Europarecht zu unbestimmt sind und
den verfassungsrechtlich zwingend vorgesehenen Parlamentsvorbe-
halt umgehen (S. 25 ff. und 32)

(bitte auf alle Unterpunkte einzeln und begründet eingehen)?

(Wiederholung der Frage 30 auf Bundestagsdrucksache 16/14149, da die
Antwort der vormaligen Bundesregierung weder – wie ausdrücklich erbe-
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ten – begründet wurde noch auf die einzeln benannten Argumente einge-
gangen ist.)

Auf die Antwort der Bundesregierung in der BT-Drs. 16/10469 vom 7. Oktober
20087 zu den Fragen 141, 142 der Großen Anfrage der Fraktion der FDP „Ach-
tung der Grundrechte“ wird verwiesen.

20. Welche EU-Mitgliedstaaten (bitte einzeln auflisten) haben bislang wie
viele Flüchtlinge aus Malta, dem Mitgliedstaat mit der höchsten Zahl
Asylsuchender pro Bevölkerung (Malta hat im ersten Halbjahr 2009 im
Verhältnis zur Bevölkerungsgröße etwa zwanzigmal so viele Asyl-
suchende wie Deutschland aufgenommen), übernommen?

Eine abschließende Bestandsaufnahme der Kommission zu ihrem Projekt zur
Aufnahme von schutzbedürftigen Personen aus Malta liegt noch nicht vor.
Nach derzeitigen Erkenntnissen haben acht Mitgliedstaaten ihre Teilnahme an
dem Pilotprojekt zugesagt bzw. angekündigt:

Frankreich: 80 Erwachsene und ca. 20 Kinder
Portugal: 6 Personen
Rumänien: 7 Personen
Luxemburg: 6 Personen
Großbritannien: 10 Personen
Slowenien: 10 Personen
Slowakei: 10 Personen
voraussichtlich
auch Polen: 6 Personen.

a) Wie begründet die Bundesregierung ihre bisherige Zurückhaltung bei
der konkreten Entlastung Maltas, und wie steht sie generell zu diesem
Pilotprojekt?

Deutschland hat sich zur Aufnahme von 100 Personen im Rahmen des Pilot-
projekts bereit erklärt.

b) Wie bewertet die Bundesregierung die bislang gegenüber Malta ge-
zeigte „europäische Solidarität“ vor dem Hintergrund, dass die USA
im Rahmen eines Resettlement-Programms bislang 303 Flüchtlinge
aus Malta übernommen haben – und damit vermutlich mehr als alle
anderen Länder der EU zusammengenommen?

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, zum Stand der Umsetzung des
noch laufenden Pilotprojekts der EU-Kommission zur Aufnahme von Flücht-
lingen aus Malta Stellung zu nehmen.

c) Welche Forderungen hat Malta bezüglich Änderungen des EU-Asyl-
systems?

Malta hat sich im Besonderen für eine Verstärkung der Solidarität innerhalb der
EU bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern und eine verstärkte
Zusammenarbeit mit Drittstaaten ausgesprochen.
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